
S eit Juni 2017 gilt in Deutschland das sogenannte Ent-
gelttransparenzgesetz. Dies war mit dem Ziel geschaf-
fen worden, das Gebot des gleichen Entgelts für Frauen
und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit

durchzusetzen. In dem Gesetz ist geregelt, dass in Unter-
nehmen ab einer bestimmten Größe Beschäftigte Anspruch
darauf haben, zu erfahren, wie viel Kollegen des anderen
Geschlechts mit vergleichbarer Tätigkeit verdienen. Weil
man nicht verlangen wollte, dass einzelne Gehälter offengelegt
werden, soll nur ein „mittlerer Wert“ weitergegeben werden.
Dies scheint sinnvoll, aber der Teufel dieses „Vergleichs-
entgelts“ steckt im statistischen Detail.

DAS VERGLEICHSENTGELT ist dabei lautGesetz anzugeben
als der „auf Vollzeitäquivalente hochgerechnete statistische
Median“. Dies klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar
nicht: In einem jüngst demLandesarbeitsgerichtNiedersachsen
vorliegenden Fall hatte eine Abteilungsleiterin bei ihrem
Arbeitgeber eine Auskunft nach dem Entgelttransparenzgesetz
angefordert. Sie selber verdiente 5385 Euro brutto pro Monat.
Ihr Arbeitgeber teilte ihr daraufhin mit, dass der Median der
Gehälter der männlichen Abteilungsleiter bei 6292 Euro liege.
DieFrausahdarin ihrenVerdachtaufDiskriminierungaufgrund
ihres Geschlechts bestätigt.

Nun muss man hierfür wissen, wie sich das Mediangehalt
berechnet. Dabei werden alle Gehälter der männlichen
Abteilungsleiter der Größe nach „aufgereiht“. Das Gehalt,
das dann in der Mitte zu finden ist, heißt „Mediangehalt“.
Es werden also in aller Regel nicht alle männlichen Abtei-
lungsleiter exakt 6292 Euro verdienen, sondern es kann
deutliche Gehaltsunterschiede innerhalb der Gruppe der
Vergleichsmänner geben. So kann nicht ausgeschlossen
werden, dass einzelne Männer sogar weniger Gehalt als die
Klägerin erhalten.

Zum anderen bleiben weitere mögliche Einflussfaktoren
auf das Gehalt unberücksichtigt. Im vorliegenden Fall spielten
zum Beispiel die Dienstjahre eine erhebliche Rolle für die
Gehaltshöhe, und die männlichen Kollegen waren zum Teil
deutlich länger beschäftigt als die klagende Frau. Die Klage
wurde somit abgewiesen, da der im Gesetz vorgesehene
und im konkreten Fall dargelegte Gehaltsunterschied nicht
als Indiz ausreiche, um mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
darauf zu schließen, dass eine Benachteiligung aufgrund
des Geschlechts erfolgt ist.

Das Urteil zeigt, dass die im Entgelttransparenzgesetz
vorgesehene Kennzahl im Rahmen der Auskunftspflicht nicht
aussagekräftig genug ist, um über eine mögliche Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts zu urteilen. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

Visitenkarte", sagt der ehemalige Profes-
sor für Sprachwissenschaft und Buchau-
tor („Sprechen Sie noch oder werden Sie
schon verstanden?“, Reinhardt Verlag).
Umgekehrt wirke sich die Stimme auf
unsere Persönlichkeit aus. Oder anders
ausgedrückt: Der Ton macht die Person.
Doch kann man aus einer Pieps- oder
Krächz-Stimme eine wohlklingende
Stimme machen? „Ja“, sagt Prof. Eckert.
„Man kann jede Stimme durch Training
verändern und verbessern. Denn auch
wenndiephysiologischenParameterder
Stimme vorgegeben sind: Ich kann be-
einflussen, mit welchen Stimmeigen-
schaften ich spreche und beispielsweise
lernen, deutlicher, langsamer oder lauter
zu reden.“

Das lohnt sich nicht nur fürs eigene
Selbstbild, sondern Menschen mit einer
schönenStimmegelten laut Studienauch
als attraktiver und erfolgreicher. So zeigt
eine US-Studie der Pennsylvania State
University, dass Frauen hinter tieferen
Männerstimmen attraktivere Menschen
vermuten. Andere Untersuchungen be-
legen, dass Frauen in tieferer Stimmlage
als kompetenter und durchsetzungsfähi-
ger wahrgenommen werden. ●

TIPPS FÜR DIE STIMME

• Meiden Sie Giftstoffe wie Zigaretten,
stark belastete Luft oder Dämpfe. Al-
kohol, Kaffee, schwarzer und grüner
Tee nur in Maßen genießen, da diese
Getränke die Schleimhäute austrock-
nen.
• Auch scharfe ätherische Öle in Hus-
ten- und Halsbonbons können die
Schleimhäute reizen. Besser: Lutsch-
tabletten mit Mineralien oder Islän-
disch Moos.
• Um die Stimmbänder feucht zu hal-
ten, viel Wasser oder milde Kräuter-
tees trinken (1,5 bis 2 l pro Tag). Wich-
tig: Die Getränke sollten nicht zu heiß
oder zu kalt sein.
• Sorgen Sie für ausreichend Luft-
feuchtigkeit (40 bis 60 Prozent) in
Wohn- und Arbeitsräumen.
• Ist die Stimme durch Husten oder
Heiserkeit geschwächt:VermeidenSie
es zu schreien oder zu flüstern.
• Vielsprecher sollten sich bei Proble-
men rechtzeitig zurückziehen. Im
schlimmsten Fall können durch die
Überbelastung organische Verände-
rungen wie Stimmlippen-Knötchen
entstehen.

Ist eine Diskriminierung
nachweisbar?
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